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Bekanntmachung
irtreffeub Skflaudoerhebuug n « b Krschtaguahme von
Kautschuk (Gummi ) . Guttapercha , Kalata und Asbest,
sowie » o« Kalb - und Fertigfabrikate » unter Uerme « -

duug dieser Rohstoffe.
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeinen

. Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß jede Uebertretung —
»runter auch verspätete oder unvollständige Meldung fällt —,
iorote jedes Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschrift,
Weit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
nnvirkt sind, nach § 9 Ziffer b*) des Gesetzes über den Be-
iigerungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer 2**)

bulle (Ä * Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5. Novemb.
il2 oder nach§ 5***) der Bekanntmachung über Borratser-
Aungen vom 2. Februar 1915 bestraft wird.

8 i.
Inkrafttreten der Uerfuguug.

a) Die Verfügung tritt am 24. Juli 1915, mitternachts 12
Ihr, in Kraft . Sie gilt gegenüber allen in § 3 genannten Per¬
men, Gesellschaften usw., auch wenn deren Vorräte durch
christliche Einzelverfügung schon früher beschlagnahmt wurden.
Insoweit werden die früheren Einzel-Beschlagnahme -Verfügungen
Mch bicfe- Bekanntmachung ersetzt. Dagegen bleiben für die
betroffenen Fabriken und Rohgummihändler bestehen

1. die Anordnungen der seither zur Beschlagnahme ergan¬
genen Rundschreiben;

2.  die über die Verwendung von Rohgummi zur Anferti¬
gung bestimmter Waren erlassenen Verbote;

3. die Verpflichtung zur monatlichen Einreichung der Be¬
stands - und Verbrauchsmeldung über Rohgummi usw.
bei der Kriegs -Rohstoffabteilung Berlin SW 48 , verl.
Hedemannstr . 10, auf besonderem Formular.

Für die Meldepflicht und die Beschlagnahme ist der am
^Juni 1915 (Mcldetag ) , mitternachts 12 Uhr , bestehende tat-

' he Zustand maßgebend.
^ d) Für die in § 3 Absatz e bezeichneten Gegenstände treten
Meldepflicht und Beschlagnahme erst mit dem Empfang oder der
Unlagerung der Waren in Kraft.

o) Beschlagnahmt und meldepflichtig sind auch die nach dem
Juli 1915 etwa hinzukommenden Vorräte ; bei den durch 8

betroffenen Personen , Gesellschaften usw . jedoch nur , wenn
'"’tt die zulässigen Mindestmengen überschritten werden.

d) Falls die im § 5 aufgeführten Mindestmengen am 24.
u 1915 nicht erreicht sind, treten Meldepflicht und Beschlag-
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tut , ) Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder Distrikte
Erklärung deS Belagerungszustandes oder während desselben vom

milarbefehlShaber im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlaffeneS Verbot
STP1« oder zu solcher Uebertretung auffordert oder anreizt, soll, wenn die

nthenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen, mit Gefängnis bis
' «nrm Jahre bestraft werden.
in x Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Bezirke eine

Verhängung des Kriegszustandes oder während desselben von dem
Mnoigen obersten Militärbefehlshaberzur Erhaltung der öffentlichen
^ ^ ffbeit erlaffene Vorschrift Übertritt oder zur Uebertretung auffordert oder
ß, >Jt, wird, wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen, mit

b,S zu einem Jahre bestraft.
w vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund dieser Verord-

ti°. »? ^ bfl >chtet ist , nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wiffentlich unrich-
„!£ »der unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo-

rk bestraft, auch können
Staate verfallen erklärt

Verordnung
oder unvoll-orv' „..'P

tiof.« c "nvouyanoige« ngaoen mawt, wird mit Gel
tz. ".^der mit Geldstrafe bis zn zehntausend Mark
dei-x. " ' il e dtrschwieaen sind, im Urteil für dem S _ —
»tthwl’i . ® ' r fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund der
^’nx; ™'st, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige

rfirM,  wi '-t- r.:o ... ,,r..-s

.'.st. XInähme für die gesamten Bestände an dem Tage in
welchem diese Mindestvorräte überschritten werden.

e) Verringern sich die Bestände eines von der Verfügung
Betroffenen nachträglich unter die angegebenen Mindestmengen,
so behält die Verfügung trotzdem für diese ihre Gültigkeit.

8 2.
Po « der Verfüg » « » betroffene Ee » e« fla » de.

a) Meldepflicht !- und beschlagnahmt sind vom festge¬
setzten Meldetag ab bis auf weiteres sämtliche Vorräte der nach¬
stehend aufgeführten Klassen in rohem , halbfertigem und fertigem
Zustand (einerlei ob Vorräte einer , mehrerer oder sämtlicher
Klassen vorhanden sind), mit Ausnahme der in § 5 genannten
Mindestmengen.

I . Kohka « tf «hnk « sw.
(roh und gereinigt ; getrennt anzugeben ).

Klasse 1: Parasorten und First latex.
„ 2: Mittlere Kautschuksorten.
„ 3 : Geringe Kautschuksorten (wie Flake , Djambi , Palem-

bang u . dgl.).
„ 4 : Guttapercha.
„ 5: Balata.
„ 6 : Mischungen, unvulkanisierte Abfälle und Reparaturplatte

(getrennt anzugeben) .
ll . zösnnge » .

„ 7: Kautschuklösungen aus 1 bis 3.
b) Mu* meldrpflichti » sind vom festge' : u.

bis auf weiteres sämtliche Vorräte der na
Klassen in rohem, halbfertigem und fe.
ob Porräte einer, mehrerer oder sämtl -mw . ".u,
sind), mit Ausnahme der in § 5 genannten Mindest.

III . Iahn » nnnnl.
Klasse 8 : Fertige Zahngummi und Cofferdam.

IV . Aitgurnnriabfälle.
„ 9 : Alte Autoreifen mit Nieten und ohne solche'
„ 10: Alte Vollreifen mit Stahlband
„ 11 : Alte Vollreifen ohne Stahlband
„ 12 : Luftschläuche, dunkel, schwimmend
„ 13: Luftschläuche, rot
„ 14: Luftschläuche, dunkel, nicht schwr.r. nend.
„ 15 ; Fahrraddecken, auch abgezogen.
„ 16: Gummiabfälle , schwimmend.
„ 17: Patentgummiabfälle , vulkanisiert.
„ 18 : Gummischuhabfälle.
„ 19 : Andere Gummiabfälle ohne Einlagen.
„ 20 : Gummiabfälle , unsortiert.

V. Regenerate.
„ 21 : Im Lösungsverfahren hergestellte Regenerate.
„ 22 : Im Säurealkaliverfahren hergestellte Regenerate.
„ 23 : In anderer Weise präparierte Abfälle.

VI. Gummierte Stoffe . Gewebe und Klei - nngoflücke
Klasse 24 ; Gummierte Mantelstoffe.

„ 25: Herren -Gummimäntel und -Gummiumhänge.
„ 26 : Gummierte Gewebe für Autodecken.
„ 27 : Gummierte Gewebe für Fahrraddecken.
„ 28 ; Gummierte Gewebe für technische Artikel.
„ 29: Ballonstoffe und Flugzeugstoffe , gummiert.

VII . Fahrrad - und Aeroplangnmmt.
Fahrraddecken (montiert und unmontiert ) :

„ 30 : a) mit Garantie,
„ 31 : b) ohne Garantie.

Fahrradschläuche (montiert und unmontiert ) :
„ 32: a) mit Garantie,
„ 33 : b) ohne Garantie.

34 : Aermdlrinradderkon,

soweit diese
schon nach der !
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VIII . Chirurgische und audere Ware«
(n «r von Gummiwarenfabriken , -Verkaufsgeschäften , -Händlern
w « o« Bandagisten auf einer Liste einzeln anzugeben ) .
Klasse 3b : Hupenballe , alle Arten Luft - und Wasserkissen , Wärme-

slaschen , Wärmekompressen , Eisbeutel , Röntgenhand-
schuhe und -platten , Operationsschuhe und Operations-
Handschuhe , Gummihandschuhe für technische und elek¬
trotechnische Zwecke, Fingerlinge , Verbandstoffe und
Hospitaltuch ( Bettunterlagen us,o .) , Präservativs aus
Kautschuk , Drainage - , Kompressions - und Jrrigator-

^umm s en  Art mit Gummipolsterung,

Klasse 37 : Kanadische , russische^ und südafrikanische Asbeste.
„ 38 : Spinn - und Pappenfaser.
„ 39 : Asbestmehl oder -pulver.

at . T X . arbcftfäbtikotc.
Klasse 40 : Asbestfäden und -garne.

„ 41 : Asbestgewebe . Asbestpackungen:
" 42 : trocken,
h 43 : gefettet.
" Gummi - und Messingeinlagen.

Asbestpappen:
» 45 : chemisch rein,
„ 46 : handelsrein.
„ 47 : Asbest -Jsolierschnüre.
- 48 : Kieselgur -Jsolierschnüre.
„ 49 : Schiefer -Asbestplatten.

§ ^
N - « » -» N ' rfSguug detroffene perfou - u.

- V - fellschofte » « fm.
Von dieser Verfügung betroffen werden:
a) alle gewerblichen Unternehmer , Gesellschaften und Firmen,

ferner Kommunen öffentlich -rechtliche Körperschaften und
Verbände und fiskalische Unternehmungen (mit Ausnahme
der marmesirkalischen Unternehmungen ), in deren Betrieben
die rm § 2 aufgeführten Gegenstände erzeugt oder verar¬
beitet werden oder lagern , soweit die Vorräte stch in ihrem
Gewahrsam oder bei ihnen unter Zollauffichr befinden;

b) & ? er [ünf " Nb Firmen , die solche Gegenstände aus
Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Erwerbs
wegen oder für andere in Gewahrsam haben , soweit die
Vorräte stch in ihrem Gewahrsam oder bei ihnen unter
Zollaufstcht befinden;

c) Personen , welche zur Wiederveräußerung oder Verarbeitunq
durch sie oder ?andere bestimmte Gegenstände der im 8 2
aufgeführten Art tn Gewahrsam genommen haben , auch

übngen fein Handelsgewerbe betreiben;
d)  f rC( ® mpi än9e I & dem unter a bis c bezeichneten Umfang)

solcher .Gegenstände nach Empfang derselben , falls die
Gegenstände sich am Meldetage auf dem Versand befanden
und mcht bei einem der unter a bis e aufgeführten Unter-
nchmer , Personen usw . in Gewahrsam oder unter Hollauf-
stcht gehalten werden 1
Vorräte , die in fremden Speichern , Lagerräumen und an-

deren Aufbewahrungsräumen lagern , sind , falls der Verfügungs¬
berechtigte seine Vorräte nicht unter eigenem hält , von den Jn-
habern der betreffenden Aufbewahrungsräume zu melden und
gelten bei diesen als beschlagnahmt.
r . ■3roetg | ;eilen (Zweigfabriken , Filialen , Zweigbureaus u . dgl .)
smd jede für sich zur Meldung und zur Durchführung der Be¬
schlagnahmebestimmungen verpflichtet

§ 4 -
Umfang der Kleidung.

Die Meldepflicht umfaßt außer den Angaben über Vorrats-
Mengen noch die Beantwortung folgender Fragen -

a) wem die fremden Vorräte gehören , welche sich im Gewahr¬
sam des Auskunftspflichtigen befinden ; J

b) ob , und gegebenenfalls durch welche Stelle bereits von
anderer Seite eine Beschlagnahme der Vorräte erfolgt ist.

„ § 5.
or  Ananahme « .
Ausgenom,neu von dieser Verfügung sind solche im 8 3

gekennzeichneten Personen , Gesellschaften usw ., deren Vorräte
einschließlich der Vorräte ihrer Zweigstellen am 24 . Juli 1915

Mente ir 0ermset n,arcn aI§ bic  nachstehend genannten
Klasse 1— 5 : je 1 kg;.

» 6— 7 : je 10 kg.
,, 8 : 5 kg.
" ?° °J <8  gewischt oder je 50 kg (einzeln ) .
„ ii —2o : je 50 kg . •
„ 24 — 29 : je 10 kg.
„ 30 — 35 : je 6 Stück.
. 37 - 49 : je 50 kg.

8 6.
Kefchlagushmelirstimmmuge « .

Die Verwendung der beschlagnahmten Bestände wird in
folgender Werse geregelt:

a ) Die beschlagnahmten Vorräte verbleiben in den Lagerräu¬
men und find tunlichst gesondert aufzubewahren . Es ist

ein Lagerbuch einzurichten , aus welchem jede Aend.
der Vocratsmengen und ihre Verwendung ersichtli ^ ^
muß ; ferner ist Polizei - und Militärbehörden jeder »?!: ?
Prüfung der Läger und des Lagerbuchs sowie die
trgung des Betriebs zu gestatten . ^

®te lediglich von der Bestandsmeldung getroffenen » .
waren und Fabrikate bleibendem freien Verkehr überA
bü $ SE auch für sie die Bestimmung betreffend La ° fc
und behördliche Prüfung . 9

d) Aus den beschlagnahmten Vorräten dürfen nur diesen»
» e!ltn T meÜ werden , welche durch die Kriegs -L
stoff -Abteilung des Kömglich Preußischen KriegsministerL
Berlin SW . 48 für den jeweiligen Auftrag bewilligt w2

lieber die Ausführung dieser Bestimmung ist inzwA,
an die Betriebe , die schon vorher der Beschlagnahme u5?
Dorfen waren , eine Verfügung ergangen . Alle neu bi
kommenden Einzelunternehmen und Betriebe haben !
Verfügung bei der Kriegs -Rohstoff -Abteilung der Koni.
Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW . 48 , umael
emzusordern . 9 '

§ 7.
~ «n n. Meldedestimmuttge » .
Die Meldung hat unter Benutzung der amtlichen Meid»

ch-m - ^ erfolgen , für die Vordrucke in den Postanstalten I
i erhältlich find ; die Bestände sind nach den vor,--

druckten Klassen getrennt anzugeben ; in denjenigen Fällen »
welchen genaue Werte nicht ermittelt werden können ' ftnb

.fÄÄS 3 8ik bit  ® t8mf,imb' btt  W*
ni (f)t ^ t ^ aeiten 3KitteilCUn9en ' ^endwelcher Art darf die Meldun;

bie Kautschuk-Meldestelle k:
" ? Ê ' RohstoffiAbteilung des Königlich Preußischen Krieas
mimsterlums , Berlin W . 9, Potsdamer Straße lOj 11 , vorschrifts¬
mäßig ausgefullt bis zum 31 . Juli 1915 einzureichen.

An diese Stelle sind auch alle Anfragen zu richten , welch:
die vorliegende Verfügung betreffen . *

Die Bestände sind in gleicher Weise am 1. Oktober 1915
dann forttaufend am 1. jedes zweitfolgenden Monats ( 1 . Dezew
b/r , 1- Februar usw .) an die Kautschukmeldestelle aufzugeben

senden ^Monatr '^ ®mrelc ^ un 08fri ft  bis zum 10 . des betrej-
Fraukfurt (Main ), den 25 . Juli 1915.

_ _ Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorp«
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Bekanntmachung
tun, , » amu.

W u«d ntt* « derseeischer Haus ).
n;a bISSI k̂rfögung wird hiermit zur allgemeinen Kemii-

mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung — woruiitel
auch verspätete oder unvollständige Meldung fällt - sowie jed-S
“Tr äU„r «^ »trefnna ber erlassenen Vorschrift, soweit »ich!

» «' a höhere Strafe - verwirkt sind,
. <5 ^ ^ Öu4fta6t b ) des Gesetzes über den Belagerungszustand vom
ü “!! ß Vl « 3 ff- 2" ) des Bayerischer. Gesetzes üb-rde-
Kriegszustand vom 5. November 1912 oder nach 8 5***) der Be-
faBnlmQctianflüber BorratSerhebungen vom 2. Februar 1915 be>

Birb ; auch kaou der Militärbefehlshaber die Schließung MBetriebes anordnen.
8 l.

ow « . Inkrafttret - U der Verordn «» - .
Die Beiordnung tritt am 2. « ugust 1915 nacht« 12 Uhr in Kraft

U- » der NersSgung betroffene Gegeustände.
r. n \ ) n i Verordnung betroffen sind sämtliche Vorräte (einerlei

ll  X rÖlC f « r’ mfte*örJrcr obcr ^ « " 'cher Klaffen vorhanden fmdlan folgenden Gegenständen:
1. fi ) Bastfaserrohstoffe, !m Stroh (ungeröstet und gerästet), flf*

roitft , 8ef(t)munfleB, gebrochen, gehechelt und als Werg oder
spinofählger Abfall;

q tl 5?"? ober  Bastfasern hergestellte Garne u. Zwirn-:
3,f)  wie Bindfäden, Bindegarne . Kordel . Schnüre,

Stricke. Leinen. Seile , Taue , TranSportdäuder , Bandseile,Gurte u - '

(in m BclagerungSrustand erklärten Orte oder Distrikt!
u6 de « Belaaerungszvstandesoder während desselben vo«

M« tri tl S '-b-rheit erlassene- Verbot
«« oder zu solcher Uebê "«« -̂

höhere Freiheltsstrafe bestimmen, mit Gefünanis bi<bestehenden Gesetze keine vwv„ x
J« einem Jahre bestraft werden.

"iieL !." Zt? ^ .̂Vust ° n^ erklärte» Orte , oder B -zir^ e- -

3 zu müden 36 ^ '"tliche Vorräte auf Meldeschein

l . l v . . Xä* " L A" . » ueßsjuitono crriartcn Orte oder Bezirke ein
nxn^ ? ,d ^ bängnna des Krika-zustandes oder während desselben von dem»»
bnt ^ lassen̂ Vorf» !is'/ ^^ i »r Erhaltung der öffentlichen S '-b-r-
re !t w i °b' r rur Uebertretung auffordert oder an«,Ä-LbliK & Är 1 w »“
°>d»u», 5 !Ä bÄ ?S
?* r«<b!Jr>IC °, ber ^ " ^öHständ .ge Angaben macht, wird mit Gefängnis bi- iu
hd)S iDlonaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch

k>nd, im Urteil für dem Staate verfall»
"Erden. Wer ^ ahrläsffa die Auskunft, , u der er auf Grund diel"

odeunvlUnhin ( «nh ""bl  IN der gesetzlichen Frist erteilt oder unrichügk
11• 8l "? af’tnr macht, wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend

Mark oder im UnvermögenSfallemit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft-
§ 8 aufgeführt" '^ ^ melbcnbc" Mindestmengen jeder Warengattung sind t»
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i +) £L !*?| °l erŵeise auS Bastfasern hergestellten Gewebe,
welche für Heeresbedarf in Betracht kommen. Diese sind

u<© . obfr, seifig gemusterten Gewebe in rohem
gebleichten, imprägnierten und gefärbten Zustande, welche
mit nicht mehr als 5 Schäften hergestellt sind und in denen

[4fl"ftfn  ® arnt  als Lrinengarnnummer 30 engl, oder
bet mit Baumwolle gemischten Geweben keine feineren Garne
als Boumvollgarnnummer 32 engl, verwendet worden sind:

5-1) ' ee[e 0flH§ oder teilweise aus Bastfasern hergestellt
"°b rwar alle ungebrauchten Säcke und alle für menschliche
oder tierische Nahrungsmittel gebrauchten Säcke.

Z" Bastfasern im Sinne dieser Verordnung gehören:
. . ? UL'j ^ >8' R̂amie, turoijdifdjcr Hanf, die außereuropäischen
Hänfe wie Manilahan, Sisalhanf. indischer Hanf, Neuseeland.
WS und andere Seilerfascrn; ferner alle bei der Bearbeitung
,on Fasern entstehenden Wergarten und spinufähigen Abfälle.

^ § 3.
der UerfSgoug betroffene verfone ».

. «, «, Gesellschaften«fn».- der Verfügung betroffen werden:
l) h!̂ !!T !Ä \ ?ff r"el mtr  und Firmen, in deren Betrieben

die in 8 2 aufgefuhrten Gegenstände erzeugt, gebraucht oder
verarbeitet werden, soweit die Vorräte stch in ihre«
Gewahrsam oder bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;
•? Ä 1 -U °d Firmen, die solch- Gegenstände aus Anlaß
ihres WlrtschaflSbetrtebes, ihres Handelsbetriebes oder sonst
deS Erwerbe? wegen für sich oder für andere ,n Gewahrsam
haben, oder wenn sie sich bei ihnen unter Zollaufsicht befinden,

c) alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Ver.
baode, in deren Betrieben solche Gegenstände erzeugt, gebraucht
oder verarbeitet werden, oder die solche Gegenstände in Ge¬
wahrsam haben, soweit die Uorrate stch i» ihre«
«ewahrsa « oder bei ihnen unter Zollaufsicht befinden;
Personen, welche zur Wiederveräußeruogoder Berarbeitung
T * Nt oder andere besiimmle Gegenstände der tu 8 2 auf.
lesuhrtrn Art in Gewahrsam genommen haben, auch wenn
sie im übrigen kein Handelsgewerbe betreiben;
? Ößf f!nßn (der unter a bis d bezeichnet'en Art) ,sicher
©eflentlanbe nad) Empfang derselben, falls die Gegenstände
sich am Meldctag auf dem Versand befinden und nicht bei
einem der unter a biSä aufgeführteu Uniernehmer. Personen
usw. in Gewahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten werden.
«°° ver Verordnung betroffen find hiernach insbesondere nach-
d aufgefuhrte Betriebe und Personen:
gewerbliche Betriebe: wiez.B. FaserbereitungSanstalten. Spin,

hst. ffe» t  Zwirnereien . Färbereien, Bl-ich-rei-u. Wäsche-

■j£ *  51 : 6ca,mm '-
icn Ke,«!- ljre&;” b,I.86tlrlfI,f:  K°ufleute. Lagerhalter. Spediteure. Kommis.
tDfe°rifbeS ^ stschaftliche Betriebe: Landwirte usw.

vind in dem Bezirk der verordnenden Behörde neben der
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». Meldepflicht.

uo» dieser Verordnung betroffenen Gegenstände sind von
o B-zeichneten(Meldepflichtigen) nach Maßgabe der nach.

7 * Bestimmungen zu melden.
...ft " ste Meldung ist für die am 2. August 1915 nacht» 12
°°rhandenen Vorräte bis zum 12 August zu erstatten.
ii i fi,I?evnbtn  Meldungen sind für die bei Beginn deS erstellV,*?*®Udeu zweiten Monats vorhandenen Vorräte bis zum
»in ~ bei bet  i ajeite» Meldung demnachm 10. Oktober 1915 - zu erstatten.

_ § 5.
. , Meldescheine.

CLl? frJf tn ®?* Ibu,lß  lind die Vorräte von sämtlichen in §
«Ir hi rn Gegenständen an,»geben; bei den folgenden Meldun-

DistriM'^ de, ^ °^ ät- der ,n 8 2 unterZ ff-r 1 und2 aufgeführten
'eiben»o»
tee Verbot
wenn die

äuanir bi»

»MörasReIft?Brafn öobtB  unter Benutzung der amtlichen Melde,
lkschew/ *inöJ Ö?flfafercrieU8n ‘ffe zu erfolgen. Die
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kfa«.»^ r. öie  , er̂ e Bestandsmeldung sind unverzüglich nach
^ -e» .«'!ü. °'5^una gegenwärtiger Verordnung, für die späteren
'ii'Robdn« «^ ^ b ffuhzeitig, bei dem Webstoffmeldeamt der
. 48 ix ** ttBß &e8  Röni 0I- KrtegsministeriumS. Berlin
'rderüo? Hedemannstraße 11, zu verlangen. Die
°l»!tr -Q„k at-auf einct  Postkarte(nicht mit Brief) zu erfolgen,
scheine fll8  bie  Kopfschrift: . Betrifft

Bnb kL h®a,ftfflfctn' die kurze Anforderung der Melde¬
rs e deutliche Unterschrift und Firmenstempel mit genauer

ltBt an* ^ 6{Rnbe ^" b nacö bfn  vorgedruckten Stoffbezeichnungen
«Ulb/ufftitgen Fällen, in denen die Gewichte oder Mengen

st"» ordnungsgemäß frankiert au da,
der Krtrg«-Rohstoff-Adteil »«g »e.

Kgl. Kriessminlsteri«« ». Kerlt« KW. 48 . Ne- !S«, - rt-
, . ^ Kede« a«ttstr. 11.

sausenden. Auf die Vorderseite der zur Uebersenduog von Melde.
b,r mmi "

§ 6
, Kesoudere Meldedestimm «a,e «.

Sa»Mr- h. welche am Stichtage »och
mUL, .® 'Int **4 schatz ««s »meife semrldetwerde«. Die genaue Meldung ist sofort «ach der Vtu-
kunehme« ^ **8 *** Gewichte - des Ka« eu» uor-

tbi ra  ffvieiligeo Stichtage eiotreffeude», dar dem
.̂ '^ ober schon abgesandten Vorräte sind vom Empfängerunverzüglich nach Empfang zu melden.
9waÜ R̂ !; b*" 8 orrflt§menflien ist anzugebeu, wem die fremden
(§§ S »«' 4)“ ;Ä «* k,s »u » ». '» »«!« --.
,, , Einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte einer und der«

SÄxr “• h« °°d mo.
h,m 3r@srtt,eiI oder Garne nach dem 25. Mai 1915 au«
dem AuSlande eingefuhrt sind, hat der Meldepstichtige die- bei Er.
stattung dcr Meldung anzugeben und auf Verlangen deS KriegSmini-
sterium?, KriegS-Rohstoff-Äbteilung. den Nachweis dafür zu erbringen.
^ die vorliegende Verordnung betreffen, find an das
Webstoffmcldeomi der KnegS°Rohstoff-Slbteilnng des Königl. Krieg«.
"LnumS Berlin SW 48. Verlängerte Hedemannstraße 11, zu
at* Ä(ntr0ßen  i*uff fn  aus dem Briefumschlag sowie am

$m ViZaC -d '» ""

8 7.
Kagerduch.

- . ber  Meldepstichtige hat ein Lagerbuch einzurichten, aus dem
stchllich"sesî mub" Borratsmengen und ihre Verwendung er.

Beauftragten der Polizei, und Militärbehörden ist jederzeit die Prü-
fung de«LagerbucheS, sowie die Besichtigung deS Betriebes zu gestatten.

Kusuahme «.
er-"t. Die Meldepflichtigen sind insoweit von einer Meldepflicht»ob
^uörung deS LagerbucheS befreit, als ihre Vorräte (einschließlich
n-nh.? R n- ^ "̂ "chen Zweigstellen, die sich im Bezirk der veror».
nenden Behörde befinden) am 2. August 1915. uachtS 12 Uhr. ge.
ringer sind als (Mindestvorräte) :

a) ein Gesamtvorrat von 500 kg  Faserstroh oder 100 kg  auS-
gearbeitete Rohstoffe,

b? kx Garne und Zwirne oder 100 kg Seilerlvare»,
C Gesamtlänge von Geweben gleicher Bezeichnung(z. B.

alle.Gewebe unter der Bezeichnung Handtücher oder Bettücher).
Nicht zu melden sind demnach alle gemusterte« Gewebe(aus.
genommen gestreifte Gewebe) und olle Lastfasergewebe, in deuea
Garne feiner als Leinengarn Nr. 30 oder Baumwollgarn Nr
32 enthalten sind. Ebenso sind nicht zu me.den alle Wirkware«

,11 ISS *“ ? Crfl1, §,2 3iffer 4)'
d ' «Sicke aller zu meldenden Gattungen(vergl. 8 2 Ziffer 5).

»ei.a» Pek̂onen sind auf besonderes Verlangen der
K-.Äe'̂ ?^ ^ bt«iungdeS KriegSministeriumS zur Meldung ihrerVorräte oder zu Fehlmeldungen verpflichtet.

In diesem Falle tritt auch für sie die Pflicht zur Meldung
und zur Führung eine« Lagerbuches für die gesamten Bestäade ein,

Stichtage die oben bezeichneten Mindest.
JJf?# ! ubirschritten werden. — Verringern stch die Bestände nach,
trägl̂ unter die angegebenen Mindestvorräte. so bleibt die Pflicht
trotz dem̂bestehen^ ^ und Führung de« LagerbucheS

Fraukfurt a. M.. den 27. Juli 1915.
Stellv . V-neralk - mmand» XVIII. Arm --H«kp- .

Bekanntmachuttgt !tn _ __ .mit.

(rWit}fif H »auen , >n denen die Gewichte oder Mengen
», injt ft v'crden können, sind schätzungsweise Angaben einzu-mith , lulultn, «no imnsungsweiie Angooen einzu-
tJiuT bff°uberen Vermerk, daß die Angaben geschätzt sind.f1hPf P1*MPH nenn  tt

'l to»rte»e bfnÊldrscheineu gestellten Fragen sind genau

-2® Uttg  für Baumwolle Uttd Baumwoll-
erzeug«,sie (halbwollene uud wollene Mä »»ek«»1ek-

. . , ^ kletdung eingeschloffen) .
f*e“b‘w 93erorbnunö wird hiermit zur allgemeinen Kennt¬

nis gebracht mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung— worunter
auch verspätete und unvollständige Meldung fällt — sowie jede«

* **Lr Uebertretung der erlassenen Vorschrift, soweit »icht
r a °Ä eitHtn  Strafgks-tzm höhere Strafeu verwirkt sind,

nach tz9 Buchstabel>) des Gesetzes über den BelaaerungSzustand
oder Artikel4 Ziffer 2" ) des Bayerischen Ge.

" bci! Kriegszustand vom 5. November 1912 oder nach
d o ) der Bekenntmachung überV-rrarSerhebung vom 2.  Feb-
^iri l 915  bEfiraft wird; auch kann der NilitärbefehlShaber die
Schließung des Betriebes anordnen.

8 1.
<» Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verordnung tritt am2. August 1915, nacht« 12 Uhr. in Kraft.
Bon der Verordnung betroffene Gegenstände.
Von der Verordnung betroffen sind sämtliche Vorräte (einer.

obrerer oder sämtlicher Klaffen Vorhände»
sind) an folgenden Gegenständen:



1.f ) Rohbaumwolle und Baumwollabfälle, unverarbeitet oder in
Verarbeitung begriffen,

2.| ) Sarne, ganz oder vorwiegend aus Baumwolle, einfach oder
gezwirnt,

Z.-j-) Baumwoll-Web- und -Wirkstoffe und zwar:
a) Baumwollstoffe nach Vorschrift der HeereS- und der Marine-

Verwaltung.
b) fertige Männerunterkleidung auS Baumwolle. Halbwolle

und reiner Wolle, gewirkt, gestrickt oder aus Webstoff her»
gestellt.

e) baumwollene Stoffe für technische Zwecke und SauitätS«
Ausrüstung, auch Watte,

ä) rohe und gebleichte Baumwollstoffe, bei denen Garne unter
Rr. 44 englisch verwendet sind,

e) farbige Baumwollstoffe, bunt gewebt oder bedruckt.
8 3.

Bon der Verordnung betroffene Personen , GeseUsch. usw.
Von dieser Verordnung werden betroffen:
a) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen, in deren Be¬

trieben die in § 2 aufgeführten Gegenstände erzeugt, ge¬
braucht oder verarbeitet werden, soweit die Vorräte sich
in ihrem Gewahrsam oder bet ihnen unter Zollaufsicht
befinden;

d) alle Personen und Firmen, die solche Gegenstäude auS
Anlaß ihres Wirtschaftsbetriebes, ihres Handelsbetriebe¬
oder sonst des Erwerbes wegen für sich oder für andere
in Gewahrsam haben, oder wenn sie sich bei ihnen unter
Zollaufsicht befinden;

e) alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
Verbände, in deren Betrieben solche Gegenstände erzeugt,
gebraucht oder verarbeitet werden, oder die solche Gegen¬
stände in Gewahrsam haben, soweit die Vorräte sich in
ihrem Gewahrsam oder bei ihnen unter Zollaufstcht be¬
finden;

d) Personen, welche zur Wiederveräußerung oder Verarbei¬
tung durch sie oder andere bestimmte Gegenstände der in
8 2 aufgeführten Art in Gewahrsam genommen haben,
auch wenn sie kein HandelSgewerbebetreiben;

e) olle Empfänger(der untera bis b bezeichneten Art) solcher
Gegenstände nach Empfang derselben, falls die Gegen¬
stände sich am Meldetag auf dem Versand befinden und
nicht bei einem der unter a bis b aufgeführlen Unter¬
nehmer. Personen usw. in Gewahrsam oder unter Zoll¬
aufstcht gehalten werden.

Von der Verordnung betroffen sind hiernach insbesondere
nachstehend aufgeführte Betriebe und Personen:

gewerbliche Betriebe: Baumwollspinnereien, Baumwollzwirne-
reien, Baumwollwebereirn, Baumwollwirkereien, Färbe¬
reien, Bleichereien, Zeugdruckereien. Wattefabriken. Ver-
bandstofffabrikeo, Seilerwarenfabriken, Deckenfabriken,
Treibriemenfabriken usw.,

Handelsbetriebe: Baumwollhändler, Garnhändler, Lagerhalter,
Spediteure Kommissionäre usw., Konfektionsgeschäfte,
Schueidereigeschäfte, Großhändler usw.

Sind in dem Bezirk der verordneten Behörde neben der
Hauptstelle Zweigstellen vorhanden(Zweigfabriken. Filialen, Zweig-
bureausu. dgl.), so ist die Hauptstelle zur Meldung und zur Durch¬
führung der Beschlagnahmebestimmungea auch für die Zweigstellen
verpflichtet. Die außerhalb des genannten Bezirks(in welchem sich
die Hauptstelle befindet) ausässtgen Zweigstellen haben einzeln zu
melden.

8 4.
Meldepflicht.

Die von dieser Verordnung betroffenen Gegenstände sind von
den io 8 3 Bezeichneten(Meldepflichtigen) nach Maßgabe der nach-
stehenden Bestimmungen zu melden.

Die erste Meldung ist für die am 2. August 1915, nachts
12 Uhr, vorhandenen Vorräte bis zum 12. August zu erstatten.

Die folgenden Meldungen find für die bei Beginn deS ersten
Tages eines jeden zweiten Monats vorhandenen Vorräte biS zum
10. deS betreffenden Monats — bei der zweiten Meldung demnach
biS zum 10. Oktober 1915 — zu erstatten.

Bei der ersten Meldung sind die Vorräte von sämtlichen in
8 2 aufgesührten Gegenständenanzugeben; bei den folgenden Mel-

*) Wer in einem in Belagerunaszustand erklärten Orte oder Distrikte
ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während desselben vom
Militärbesehlshaber im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenes Verbot
Übertritt oder zu solcher Uebertretung auffordert oder anreizt , soll , wenn die
bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen , mit Gefängnis bis
zu einem Jahre bestraft werden.

**) Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder Bezirke eine
bei der Verhängung des Kriegszustandes oder während desselben »on dem zu¬
ständigen obersten Militärbefehlshaber zur Erhaltung der öffentlichen Sicher¬
heit erlassene Vorschrift Übertritt oder zur Uebertretung auffordert oder an-
rcizt , wird , wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe androhen , mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre bestraft.

***) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzlichen Frist erteilt oder wissentlich
unrichtige oder unvollständige Angaben »nacht , wird mit Gefängnis bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , auch
können Vorräte , die verschwiegen sind , im Urteil für dem Staate verfallen
erklärt werden . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzlichen Frist erteilt oder unrichtige
oder unvollständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend
Mark oder im Unvermögensfade mit Gefängnis bis zu 6 Monaten bestraft.

t ) Die nicht zu nieldcnben Mindestmengen jeder Warengattung stnd im
8 8 nnroffftfirt.

düngen nur die Vorräte der in § 2 unter Ziffer 1 und 2
führten Gegenstände.

§5.
Meldescheine.

Die Meldungen haben unter Benutzung der amtlichen
scheine für Baumwolle und Baumwollerzeugniffezu erfolgen. «
Meldescheine für die erste Bestandmeldung sind unverzüglich„
erfolgter Bekanntmachung gegenwärtiger Verordnung, für,
späteren Meldungen rechtzeitig bei dem ,,König!. KriegSmioisteri»,
KriegS-Rohstoff-Äbteilung, Webstoffmeldeamt", Berlin, 8W. ü
Verlängerte Hedemannstraße 11, zu verlangen; die Anfordm,
hat auf einer Postkarte(aicht mit Brief) zu erfolge», die
anderes enthalten darf, als die Ueberschrift: „Betrifft Meldest
für Baumwolle und Baumwollerzeugniffe" uov die deutliche llu, «
schrift und Firmenstempel mit genauer Adresse. r ^

Die Bestände stnd nach den vorgedruckten StoffbezeichWz
getrennt auzugeben. j,,

In denjenigen Fällen, in denen die Gewichte oder M», ^
nicht ermittelt werden können, sind schätzungsweise Angaben dg x
tragen mit dem besonderen Vermerk, daß die Angaben M
sind. U

Sämtliche in den Meldescheinen gestellte Fragen sind gtii %
zu beantworten. 11 1 j„

Die Meldescheine sind ordnungsmäßig frankiert an dar .»
Kgl . Krieg»«ninisteri «m, Kriegs -Rohstoff -Abtrilu, »,
Sektion W. II , Berlin SW 48 , Verlängerte Hedem«, »,

strotze 9/10 , fu
einzusenden. Auf der Vorderseite der zur Uebersendung vouM tg:
scheinen benutzten Briefumschlägeist der Vermerk zu setzen: „Ji
hält Meldescheine für Baumwolle und Baumwollerzeugniffe". n̂

§ 6. U,
Besondere Meldebeflimmungen.

Die nach dem jeweiligen Stichtage eintreffendeo, vori, &t,
Stichtage aber schon abgesandten Vorräte stnd vom Empstnjl,U(
unverzüglich nach Empfang zu melden.

Auf einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte etaeS ti yj
desselben Eigentümers und die Bestände einer und derselben Sagt
stelle gemeldet werden. der

Soweit Rohbaumwolle oder Baumwolle uach dem 15. Zi y
1915 aus dem Auslaode eingeführt find, hat der MeldepW ^
dies bei der Erstattung der Meldung auzugeben uad auf Verla«, @e
de» Kriegsministeriums. KrtegS-Rohstoff-Abteilung, den ^
dafür zu erbringen.

Anfragen, die vorliegende Verordnung betreffen, sind«,
Kriegsministerium, KriegS-Rohstoff-Äbteilung. SeklionW. II,S
SW. 48, Verlängerte Hedemanost. 9|10, zu richten; die Aast
müssen auf dem Briefumschlag sowie beim Eingang des ö
den Vermerk enthalten: „Betr. Bestandaufnahme für Bau«»«
uad Baumwollerzeugniffe".

Muster der gemeldeten Vorräte sind nur auf besonderer«
langen dem Kriegsministeriumzu übersenden.

8 7.
Lagerbuch.

Für Rohbaumwolle, Baumwollabfälle und Garne, ferner
Baumwollweb- Und Wirkwaren. soweit fie auf den Meldeschi
3A, 3B, und 36 (auf 30 mit Ausnahme von Nr. 6 und st-
aufgeführt stnv. ist ein Lagerbuch einzurichten, auS dem jede Ae«
rung in den VorralSmengen und ihre Verwendung ersichtlichf
muß.

Beauftragten der Polizei- und Militärbehörden ist
die Prüfung deS LagerbucheS. sowie die Besichtigung deS Betri»
zu gestatten.

8 8.
Ausnahmen.

Die Meldepflichtigen stnd insoweit von einer MeldepsM,
Führung deS LagerbucheS befreit, al» ihre Vorräte (eiuMk'
derjenigen in sämtlichen Zweigstellen, die sich im Bezirk derJ
ordneten Behörde befinden) am 2. August 1915, nachtS 12 »
geringer sind als (Mindestvorräte) :

a) je 300 kg von Rohbaumwolle oder Garnen, ferner
Watte,

d) insgesamt 5000 m von zu meldenden Baumwolle
(stehe8 2), wenn die Vorräte aus verschiedenen
bestehen, .

c) 500 m, wenn die Vorräte nur auS Stoffen einer gerii
Gruppe oder Untergruppe bestehen, J

b) insgesamt 300 Stück von zu meldenden fertigen
Unterkleidern(siebe8 2).

Auch diese Personen stad auf besonderes Verlange«
verordnenden Behörde zur Meldung ihrer Vorräteo3“
Fehlmeldungen verpflichtet. ^ 2

In jedem Falle tritt auch für sie die Pflicht zur MI»
und zur Führung eines LagerbucheS für die gesamten Besta«>
dem Tage ein. an dem die oben bezeichneten Minvestvorrä" "
schritten werden. — Verringern sich die Bestände nachträglich"
die angegebenen Mindestvorräte, so bleibt die Pflicht zur
und Führung des LagerbucheS trotzdem bestehen.

Frankfurt (Main), den 27. Juli 1915.
_K tell vertr <ßenera lk omma nd». 18 . Av« eek»»5>

Öeffentlicher Wetterdienst . ,
DlenstKrUe Wettbnrg (Kandmirtschastsfchuir-

Weiterausstchten für Mittwoch, den 28. Juli
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